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Dafür & dagegen 19

Gehören die Schweizer See- und
Flussufer nicht uns allen?
Nur wenige kleine Schweizer Seen lassen sich auf einem Uferweg vollständig umwandern.

Müssten aber nicht alle Seen und Flüsse überall freien Zugang bieten?

Victor von

Wartburg,

Präsident und

Gründer des

Vereins Rives

Publiques

Der Artikel 664 ZGB und die darauf
gründende Rechtsprechung bestimmen,
dass die Schweizer Gewässer seit je
öffentlich sind und daran kein Privat-

eigentum bestehen kann.
Rives Publiques setzt sich dafür ein,

dass die jahrzehntelang um ihre schöns-

ten Erholungszonen betrogene Bevölke-

rung endlich in den Genuss ihres Rechts

auf freien Uferzugang gelangt. Privat-

grundstücke reichen nämlich gesetzlich
nur bis zum Ufergebiet, das öffentlich
begehbar sein muss. Behauptungen von
kostspieligen «Enteignungen» wider-
sprechen dem Wortlaut des ZGB. Man

muss niemandem etwas enteignen, was
ihm nicht gehört und was dieser dem
Volk enteignet hat. Sogar Bundesrat
Moritz Leuenberger bestätigte uns am
21. Dezember 2007 schriftlich: «Ich gehe
mit Ihnen einig, dass die Freihaltung von
See- und Flussufern ein wichtiges
Anliegen ist und seriös geprüft werden

muss, ob und inwieweit es sich lückenlos
erfüllen lässt.»

Die Zusammenarbeit mit den Bundes-
behörden wird zu einem Hauptziel
unseres Vereins, um unser Ultimatum
vom 30. Oktober 2007 zur Freischaffung
der Gewässerufer für Trampelpfade bis

zum 1. November 2009 einzuhalten.
Gemäss jüngsten Umfragen von Behör-
den und Medien will die grosse Mehrheit
der Bevölkerung (74 bis 87 Prozent)
durchgehend begehbare Uferwege. Von

diesen rund 6 Millionen Einwohnern sind

nur knapp 300 Mitglieder oder Gönner

unseres Vereins. Der Erfolg von Rives

Publiques hängt von unseren finanziellen
Mitteln ab. Ohne rasch steigende Mitglie-
der- und Gönnerzahl hat Rives Publiques
wenig Chancen im bislang erfolgreich
geführten, aber immer härter werdenden

Machtkampf gegen die Betuchten.

Dr. Rudolf

Steiner,

Rechtsanwalt,

Präsident des

Hauseigen-

tümerverbandes

Schweiz (HEV)

Der HEV Schweiz setzt sich auf allen
Ebenen konsequent für die Erhaltung des

privaten Wohn- und Grundeigentums ein.
Die in Art. 26 der Bundesverfassung
festgelegte Eigentumsgarantie gilt es zu
respektieren. Die jeweiligen privaten
Grundeigentümer haben einen hohen
Preis für den Gewässeranstoss ihres
Grundstücks bezahlt. Wird ein privates
Grundstück für einen Fluss- oder See-

uferweg in Anspruch genommen, so stellt
dies eine massive Beeinträchtigung des

Eigentumsrechts dar.

Der Entzug von Land im Uferbereich
eines Privatgrundstücks oder dessen

Belastung mit einem Wegrecht für die
Öffentlichkeit hat eine massive Wert-

minderung seines Grundstücks zur Folge
und kommt einer Enteignung gleich.
Eine solche erfordert eine gesetzliche
Grundlage, ein übergeordnetes öffent-
liches Interesse und muss die Verhält-

nismässigkeit wahren. Sind diese Voraus-

Setzungen erfüllt, ist der private
Grundeigentümer für die Wertminderung
seines Grundstücks vollumfänglich zu
entschädigen.

Jedes öffentliche Gewässer ist anders
erschlossen. Gewisse Gemeinden oder

Regionen lassen schon seit Längerem
kaum mehr Verbauungen in Ufernähe zu,
während anderswo die Seeufer für die
Öffentlichkeit kaum zugänglich sind. Die

Beurteilung der öffentlichen Interessen
und die Verhältnismässigkeit der Ufer-

zugänglichkeit hat im Einzelfall aufgrund
der konkreten lokalen Umstände zu
erfolgen. Dazu gehört auch, dass die

Belastung von privaten Grundstücken im
Uferbereich nicht nur zu Wertminderun-

gen der Betroffenen führt, sondern damit
auch das Risiko der Abwanderung
zahlungskräftiger Grundeigentümer als

Steuerzahler verbunden ist.
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